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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet: www.avsv.at 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse 

Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse verlautbart gemäß § 44 Abs. 3 ASVG: 

Festsetzung von Trinkgeldpauschalen für Friseure 

Geltungsbereich 
§ 1. Diese Festsetzung gilt für alle Dienstnehmer und Lehrlinge, die 

 a) bei der Vorarlberger Gebietskrankenkasse versichert sind und 
 b) in einem Betrieb beschäftigt sind, der der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Landesinnung der Fri-

seure, angehört. 

Höhe der Trinkgeldpauschalen 
§ 2. (1) Die Trinkgelder der Dienstnehmer und Lehrlinge nach § 1 sind der Bemessung der Beiträge in 

folgender Höhe pauschaliert zu Grunde zu legen: 
 a) für Dienstnehmer mit einem Betrag von EUR 70,00 je Kalendermonat; 
 b) für Lehrlinge mit einem Betrag von EUR 22,00 je Kalendermonat. 

(2) Der Kalendermonat ist einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen. Die Trinkgelder der teilzeitbeschäftig-
ten Dienstnehmer sind der Bemessung der Beiträge mit dem ihrer tatsächlichen monatlichen Arbeitszeit im 
Verhältnis zur Normalarbeitszeit entsprechenden Teil des anzuwendenden Betrages nach Abs. 1 zu Grunde 
zu legen. Dieser Betrag ist Cent-genau zu runden. 

Abwesenheitszeiten 
§ 3. Die Trinkgeldpauschalen nach § 2 sind auch für Abwesenheitszeiten, wie z.B. Feiertage, Urlaub 

oder Krankheit, anzusetzen. 

Ausnahmen von der Pauschalierung 
§ 4. Ausgenommen sind 

 a) Angestellte, 
 b) kaufmännische Lehrlinge, 
 c) die mittätigen Ehegatten der Betriebsinhaber. 

Schlussbestimmungen 
§ 5. (1) Diese Festsetzung gilt ab 01.01.2008. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Festsetzung wird die bis dahin geltende Festsetzung von Trinkgeldpau-

schalen für Friseure (Amtliche Verlautbarung Nr. 120/2004 vom 17.12.2004) aufgehoben. 

* 
Diese Festsetzung wurde vom Vorstand der Vorarlberger Gebietskrankenkasse am 27.02.2007 beschlos-
sen. 

De r  Obmann :  

Brunner 

Der  l e i t ende  Anges te l l te :  

Schiemer 
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